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Auswanderung aus Bayern und Einwanderung

in Nordamerika im Spiegel der Gesetze, 1683�2003

Das Recht zur freien Niederlassung � und damit zur
Auswanderung � im Sinne „pers�nlicher Freiheit“ und
des Begriffs der „Freiz�gigkeit“ entstand erst im
18. Jahrhundert mit der Entwicklung der modernen
Staatsrechtslehre. In der fr�hneuzeitlichen Gesell-
schaft, die sich auf ein F�rsorge- und Schutzverh�ltnis
zwischen Herrn und Untertanen gr�ndete, mussten
Auswanderung und freie Niederlassung als Ausnahme
gelten. Die Idee pers�nlicher Freiheit griff in das Selbst-
verst�ndnis der st�ndischen Gesellschaft, in deren
kommunale und staatliche Strukturen ein. Die Unterta-
nen waren an Land und Herrschaft, an Gemeinde und
landesherrliche Hoheit und die gegenseitigen wirt-
schaftlichen, rechtlichen und milit�rischen Verpflich-
tungen gebunden. Eine freie Ortswahl des Untertanen,
respektive dessen Emigration, h�tte diese Bindung
aufgel�st und war nicht vorgesehen.

Eine Ausnahme er�ffnete der Augsburger Religi-
onsfriede 1555 und nach dem Dreißigj�hrigen Krieg der
Osnabr�cker Friede vom 14./24. Oktober 1648. Beide
Vertr�ge betonten explizit die M�glichkeit der Aus-
wanderung aus Religionsgr�nden und sicherten damit
ein Minimum an Gewissensfreiheit. Die Westf�lischen
Friedensvereinbarungen legten fest, dass nach dem
Grundsatz „cuius regio, eius religio“einem Untertanen
im Reich die Auswanderung aufgrund seiner Religi-
onszugeh�rigkeit zu erm�glichen sei.1 Voraussetzung
f�r die Auswanderung aus religi�sen Gr�nden war je-
doch grunds�tzlich die Abl�sung wirtschaftlicher Ver-
pflichtungen gegen�ber dem Grundherrn und die Er-
stattung des Werts des außer Landes gebrachten
Verm�gens in Form einer „Nachsteuer“. Diese betrug
gemeinhin 10 Prozent des außer Landes gebrachten
Werts. Erst nach ihrer Abl�sung � beziehungsweise
ihrer Aufgabe durch bilaterale Freiz�gigkeitsvertr�ge im
19. Jahrhundert � bestand f�r den Auswanderungswil-
ligen das Recht zum freien Zug � die „Freiz�gigkeit“ �
in ein bestimmtes Zielland.2 Dort, wo noch Leibeigen-
schaft bestand, wie zum Beispiel in der Pfalz, mussten
damit zusammenh�ngende Rechte und Abgaben durch
eine so genannte Manumissionsgeb�hr abgel�st wer-
den, deren H�he je nach Herrschaft variierte.3

Obwohl sich im 18. Jahrhundert unter Staatstheo-
retikern die Idee von der Existenz einer naturrechtlich
begr�ndeten pers�nlichen Freiheit und damit auch das
Recht auf „Freiz�gigkeit“, die freie Wahl des Wohn- und
Aufenthaltsorts, durchsetzte, waren auswanderungs-
willige Untertanen in Bayern und anderen deutschen
Territorien dazu gezwungen vom Landesherrn eine
Genehmigung f�r ihre Abwanderungspl�ne einzuholen.
Diese sollte, �hnlich fr�heren Bestimmungen, best�ti-
gen, dass der Auswanderer gegen�ber Grund- und
Landesherrn keinerlei gesetzliche Verpflichtungen zur
Abl�sung von Schulden oder Nachsteuer mehr hatte

und ihm somit die offizielle Erlaubnis zur Emigration
erteilt werden k�nne.

Ausgehend von der wirtschafts- und staatstheo-
retischen Argumentation des Kameralismus, wurden
die gesetzlichen Grundlagen der Auswanderung im
18. Jahrhundert betr�chtlich versch�rft. Eine rigide Be-
v�lkerungspolitik r�ckte in das Zentrum staatlicher
Wirtschaftsplanung. Sie interpretierte den Bev�lke-
rungszuwachs als Garanten wirtschaftlicher Prosperit�t
und volkswirtschaftlichen Reichtums und versuchte der
Auswanderung entgegenzuwirken.4

Im Gegenzug bem�hten sich andere Staaten um
Auswanderungswillige, um damit die Wirtschaftst�tig-
keit in ihren �berseeischen oder Binnen-Kolonien zu
f�rdern. Mit besonders g�nstigen Bedingungen warb
Großbritannien um Siedler f�r seine Kolonien in Nord-
amerika. Sie erhielten dort die M�glichkeit umfangreich
fruchtbares Land als Privateigentum zu erwerben, was
den Siedlern auch politische Rechte verlieh; es garan-
tierte weitgehend religi�se Toleranz und versprach die
Naturalisierung der Einwanderer zu englischen B�r-
gern. W�hrend die Neuengland-Kolonien stark von den
Grunds�tzen der Puritaner gepr�gt waren und Katholi-
ken und Andersgl�ubigen die Einwanderung und An-
siedlung erschwerten, vertraten vor allem die mittleren
(Pennsylvania und New York) und s�dlichen Kolonien
(Maryland, Virginia, die Carolinas) eine liberalere Hal-
tung gegen�ber Einwanderern. Ein beliebtes Ziel, ins-
besondere f�r die religi�s motivierte Auswanderung
aus der Pfalz im 17. Jahrhundert, war das fruchtbare
Agrarland Pennsylvanias, das von dem Qu�ker William
Penn unter strikter Wahrung des Prinzips der Gewis-
sensfreiheit gegr�ndet worden war.5

Diese Politik und die gezielte Anwerbung von Ein-
wanderern zogen die von pers�nlicher Unfreiheit und
wirtschaftlicher Abh�ngigkeit und Not betroffenen Un-
tertanen europ�ischer Staaten an. Im Kurf�rstentum
Bayern und in der Pfalz wurden die Maßnahmen, die
eine Abwanderung der Untertanen verhindern sollten,
versch�rft. In der Pfalz wurden seit 1709 immer wieder
Auswanderungsverbote � explizit nach Pennsylvania �
ausgesprochen6, die Erbschaft unerlaubt Ausgewan-
derter eingezogen und Auswanderungsagenten ver-
folgt. Im Kurf�rstentum nahm das Mandat vom 28.
Februar 1764 die zunehmende Abwanderungswilligkeit
bayerischer Untertanen und die Werbet�tigkeit ausl�n-
discher Agenten7 auf und warnte aufs Sch�rfste vor
unerlaubter Auswanderung.8 Als die Auswanderung
aber unvermindert anhielt, erließ Kaiser Joseph II. am
2. Juli 1767 sogar ein kaiserliches Edikt, das die Aus-
wanderung deutscher Untertanen in fremde L�nder
verbot und sich vor allem gegen die Auswanderung
nach �bersee richtete. Werbemaßnahmen f�r die
Auswanderung wurden nun auch in den Reichsst�dten,
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wo sie bisher besonders intensiv eingesetzt worden
waren, unter Todesstrafe gestellt.9 Bereits zu diesem
Zeitpunkt nahm der Staat deutlich eine bev�lkerungs-
politische Selektion vor, denn bei genauerer Betrach-
tung f�llt auf, dass „unliebsame“ oder unterst�tzungs-
bed�rftige Untertanen, wie Juden, Ungl�ubige oder
Bettler, von diesem Auswanderungsverbot ausgenom-
men waren oder man sie zumindest stillschweigend
ziehen ließ.10

Unter dem Eindruck der amerikanischen Unabh�n-
gigkeitserkl�rung von 1776, der amerikanischen Revo-
lution und der Staatsgr�ndung als „Vereinigte Staaten
von Amerika“, die sich als erste aufgekl�rte Nation eine
Verfassung undwenig sp�ter einen Grundrechtskatalog
zur Wahrung politischer, religi�ser und wirtschaftlicher
Rechte gaben, erfuhr die Gesetzgebung diesseits des
Atlantiks erneute Versch�rfungen. Fr�here Auswande-
rungsverbote wurden erneuert und viertelj�hrlich in den
Kirchen verlesen oder �ber die Z�nfte bekannt gege-
ben.1797 und 1799 betonten neue Mandate � mit Blick
auf die Milit�rdienstpflicht der Untertanen � die G�l-
tigkeit des Auswanderungsverbots f�r alle Personen
m�nnlichen Geschlechts und dehnten sie auf Hand-
werker, die sich auf der traditionellen „Walz“ befanden,
aus.11

Die amerikanische Unabh�ngigkeitserkl�rung hatte
gezeigt, welch zentrale Bedeutung in den nordame-
rikanischen Kolonien Fragen der Einwanderung, Natu-
ralisierung, Freiz�gigkeit und des Erwerbs von Land f�r
die politische Identit�t derKolonisten gewonnen hatten.
So nannten die aufst�ndischen Kolonisten den Versuch
des englischen K�nigs, Landvergabe, Einwanderung
und Naturalisierung von Ausl�ndern einzuschr�nken,

als einen zentralen Grund f�r ihre
Revolution gegen die britische
Herrschaft, die den kolonialen
Charakter Nordamerikas als Roh-
stoffreservoir Englands immer
st�rker herausstellte.12 Nach der
Revolution schrieb die Verfassung
der Vereinigten Staaten von 1788
auf bundesstaatlicher Ebene das
Institut der Einwanderung fremder
Staatsb�rger fest, �berließ die
Regelung im Einzelfall jedoch zu-
n�chst den Bundesstaaten.13 Wie
groß die Bedeutung der Einwan-
derung f�r die junge Nation war,
zeigt die Tatsache, dass eines der
ersten Gesetze des US Congress
von 1790 die Modalit�ten zur Na-
turalisierung von Einwanderern
festlegte.14 Bei dieserRegelung zur
Annahme einer formalen „Staats-

b�rgerschaft“ im Sinne der Aufkl�rung handelte es sich
um ein Konzept, das Untertanen zu B�rgern mit fest-
geschriebenen Rechten und Pflichten erhob. „Ame-
rika“ wurde damit zum Synonym der b�rgerlichen
Freiheits- und Emanzipationsidee und die europ�ische
Auswanderung in die Vereinigten Staaten erlebte einen
Zuwachs, dem von Staats wegen � abgesehen von den
Alien and Sedition Acts von 179815 � lange nichts ent-
gegengesetzt wurde. Sie wurde, im Gegenteil, durch
die großz�gige Landverteilung im Westen der USA
noch attraktiver.

In Bayern versuchte man die Auswanderung in
fremde Kolonien und nach �bersee m�glichst zu er-
schweren. Die gesetzlichen Bestimmungen fanden
1801 und 1804 eine Versch�rfung.16 Die Verfassung des
K�nigreichs Bayern vom 1. Mai 1808, die nun auch die
mediatisierten Gebiete Schwabens, Frankens, der Pfalz
und der Reichsst�dte umfasste, beinhaltete nach wie
vor ein generelles Auswanderungs-, ja Ausreiseverbot,
dessen �bertretung den Verlust des Indigenats (Orts-
ans�ssigkeitsrecht) und der Staatsangeh�rigkeit zur
Folge hatte und damit auch jeden Anspruch der Aus-
gewanderten auf Leistungen aus der �rtlichen Armen-
f�rsorge tilgte, falls diese Personen jemals mittellos
zur�ckkehrten. Auswanderer, die ihre Heimat ohne
Erlaubnis verlassen hatten, durften nie wieder nach
Bayern zur�ckkehren und es wurde immer wieder an-
gedroht, dass bei Verstoß gegen das Auswanderungs-
verbot die zur�ckgelassenen G�ter vom Staat konfis-
ziert werden konnten. Jede Auswanderung bedurfte
der ausdr�cklichen Genehmigung durch die Regierung
und wurde nur unter bestimmten Voraussetzungen er-
laubt.

Karikaturen zur Auswanderungsthematik, um 1838 (Kat.-Nr. 3.12)
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„Ich w�nschte mir sonst gar nichts, als dass ihr alle bei uns w�hrt, da d�rft ihr euch nicht so plagen und auch nichts f�r
die Herrschaft zu zahlen, weil alles frei ist. Keinen Beamten und so Landrichter gibt es nicht. (1851)“



Es war nicht ungew�hnlich, dass die Erlaubnis erst
Jahre nach der erfolgten Auswanderung erteilt wurde,
da sich der Staat als Tr�ger einer Sorgfaltspflicht ge-
gen�ber dem Untertanen empfand und die L�sung
dieses gegenseitigen Verh�ltnisses vom Nachweis der
tats�chlichen und erfolgreichen Ans�ssigmachung
(Naturalisation) abh�ngig machte. Aber gerade bei der
Auswanderung nach �bersee konnte dieser Nachweis
oft erst viel sp�ter erbracht werden.17 Um sicherzu-
stellen, dass der Auswanderer erfolgreich ins Ausland
gelangte, mussten der Erwerb einer Schiffspassage
und ein Minimum finanzieller Mittel � im Vorm�rz
waren es etwa 50 Gulden � nachgewiesen werden.18

Erst mit der Bundesakte des Deutschen Bundes
vom 8. Juni 1815 wurde auf dessen Gebiet und damit
auch in Bayern zumindest die Binnenwanderung er-
m�glicht. Allerdings mussten die Verbindlichkeiten
hinsichtlich des Milit�rdienstes gegen�ber dem Staat
noch immer abgegolten werden. Personen, die in Ge-
richtsverfahren verwickelt oder verurteilt waren, wurde
die Auswanderung versagt, aber auch Beamte und
Pension�re, also Personen, gegen�ber denen der Staat
ein besonderes Interesse hatte, erhielten keine Ge-
nehmigung zur Auswanderung.19

Die Auswanderung nach �bersee dagegen blieb
generell verboten, wenngleich sie durch den Landes-
herrn � insbesondere unter dem wachsenden Bev�l-
kerungsdruck und zunehmenden Pauperismus � im
Einzelfall aufgehoben und toleriert wurde. Zeitgen�s-
sische Staatsrechtler meinten, dass die Monarchie die
politische Ventilfunktion der Auswanderung w�hrend
der Restauration und des Vorm�rz erkannt und zu ihrer
St�rkung bewusst genutzt hat.20 W�hrend der Revolu-
tion 1848 wurde unter dem Einfluss der liberalen Be-
wegung erstmals die Auswanderungsfreiheit als
Grundrecht in den Verfassungsentwurf der Frankfurter
Nationalversammlung aufgenommen. Das Prinzip der
F�rsorgepflicht blieb aber aufrecht undman betonte die
Abl�sung verschiedener Verpflichtungen, wie der
Wehrpflicht, gegen�ber dem Staat. Erst 1868 erfolgte
eine Lockerung durch gegenseitige Vertr�ge zwischen
dem Norddeutschen Bund und Nordamerika.21 Da
Bayern aber die Grundrechte der Frankfurter National-
versammlung � wie einige andere große Staaten des
Bundes � nie ver�ffentlichte, galten sie zwar de jure,
wurden aber de facto nicht wahrgenommen.22

Erst das Gesetz des Norddeutschen Bundes vom
1. Juni 187023 erkannte das Recht auf Auswanderung
ohne R�cksicht auf deren Ziel rechtskr�ftig an. W�h-
rend sich die Reichsverfassung vom 16. April 1871 hie-
r�ber ausschwieg, war diese Freiheit auch im Gesetz
�ber die Bundes- und Staatsangeh�rigkeit vom 1. Juni
1870 festgeschrieben. Eine Einschr�nkung galt nur
noch f�r Wehrpflichtige und eine kleine Gruppe Ar-

meeangeh�riger.24 Just zu diesem Zeitpunkt begannen
die USA mit einer gezielten Einschr�nkung und Selek-
tion hinsichtlich der Einwanderung, die sich prim�r
gegen Einwanderer aus Asien richtete. Der Immigration
Act vom 3. August 188225 war die erste allgemeine
Einwanderungsbeschr�nkung der USA. Sie schloss
Strafgefangene, geistig Behinderte und Personen, von
denen man erwarten konnte, dass sie der �ffentlichen
Hand als Versorgungsfall zur Last fallenw�rden, von der
Einwanderung aus. Erstmals wurde eine Kopfsteuer
von 50 Cents pro Einwanderer gefordert. In den Jahren
1885 und 1891 wurden die Anwerbung billiger ausl�n-
discher Arbeitskr�fte und die Einwandererwerbung der
Schifffahrtsgesellschaften verboten.26 In den ersten
Jahren des 20. Jahrhunderts konzentrierten sich die
USA darauf die Einwanderung organisierter Sozialisten
und Anarchisten zu verhindern und betonten die Be-
k�mpfung des organisierten M�dchenhandels („white
slave traffic“), der vor allem junge M�dchen aus Ost-
europa unter Ehe- und Arbeitsversprechen in die Pros-
titution trieb.27

W�hrend des ErstenWeltkriegs versch�rfte sich die
feindliche Stimmung gegen Immigranten, die durch die
Welle der „New Immigration“ ausgel�st worden war.
Nun wurde die F�higkeit des Lesens und Schreibens
zum entscheidenden Kriterium der Einwanderung.28

Reisepass des K�nigreichs Bayern in das Ausland, also f�r die
Reise zum Auswandererhafen (Kat.-Nr. 3.28)
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Vor allem deutsche Einwanderer wurden als „Alien
Enemys“ 1917/18 durch die Sediton, Espionage und
Trading with the Enemy Acts getroffen, die darauf ziel-
ten Spionage und Propaganda mit „Agenten“ des
deutschen Kriegsgegners durch rigide Maßnahmen
wie Zensur, Deportation bis hin zur Todesstrafe zu
unterbinden.29

In Deutschland wurde nach dem Krieg das Recht
auf Auswanderung erstmals als Grundrecht in die
Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919 auf-
genommen, jedoch behielt sich die Weimarer Republik
die Steuerhoheit �ber die Ausgewanderten vor.30

Im Gegenzug zu dieser Liberalisierung erreichten
die Einwanderungsbeschr�nkungen in den USA erneut
einen H�hepunkt. DerGrund hierf�r waren nicht nur die
immer noch bestehenden Vorbehalte gegen die zahl-
reichen neuen Einwanderer aus S�d- und Osteuropa
aus der Vorkriegszeit, sondern auch eine starke Land-
flucht innerhalb der USA, welche die St�dte unter er-
heblichen Zuwanderungsdruck setzte. Am 19. Mai 1921
wurde der erste Quota Act31 in Kraft gesetzt, der erst-
mals eine quantitative Beschr�nkung der Einwan-
derung nach Nationalit�tenquoten vornahm und damit
eine breite Selektion nach Nationalit�ten unterst�tzte.
Als Basis der Quoten dienten die Gruppen der „foreign
born“32 aus dem Zensus von 1910, wobei die Nationa-
lit�t des Einwanderers durch dessen Geburtsland be-
stimmt wurde. Vor dem Hintergrund der Gebietsver-
�nderungen durch den Ersten Weltkrieg erwies sich
diese Kategorisierung aber als h�chst problematisch.
Sie traf neben vielen Osteurop�ern vor allem auch j�-
dische Einwanderer, die Osteuropa wegen der wach-
senden Diskriminierung �berpro-
portional h�ufig verlassen wollten.
1924 wurde die Quote von drei auf
zwei Prozent herabgesetzt und die
amerikanischen Konsulate wurden
angewiesen bereits in den Aus-
wanderungsl�ndern die Einwan-
derungsverfahren zu pr�fen und
ein Visum zu erteilen, sodass die
Einwanderungswilligen erst gar
nicht als Bewerber US-amerikani-
schen Boden betraten.33 Diese
strengen Regelungen, vor allem
die Beweisf�hrung, dass der Ein-
wanderer nicht unterst�tzungs-
bed�rftig werden w�rde, sollten
nach 1933 zahlreiche j�dische
Fl�chtlinge und andere politische
Emigranten aus dem nationalso-
zialistischen Deutschland treffen,
die sich in Sicherheit bringen
wollten.34

Der Nationalsozialismus definierte den Staat als
„Volksgemeinschaft“, der deutsche Staatsb�rger, die
der nationalsozialistischen Definition nicht entspra-
chen, ausschloss, entrechtete und verfolgte. Den we-
nigen, die es schafften, meist unter Verlust von Hab und

Einb�rgerungsantrag von Katherina Stadler (Kat.-Nr. 3.37 j)

„Certifcate of Naturalization“ f�r Maria bzw. Mary Benz, 1939 (Kat.-Nr.13.20)
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„Ich glaube nicht, daß in irgend einem andern Lande
der Welt schroffere Gegens�tze gefunden werden k�nnen, wie hier. (1866)“



Gut, zu emigrieren, gelang nur selten die Einwanderung
in die USA, da man dort bef�rchtete die Flut der Emig-
rantenw�rde dem amerikanischen Staat zur Last fallen.
Die amerikanische Legislative reagierte erst mit dem
Displaced Persons Act vom 25. Juli 194835 unter dem
Druck der �ffentlichkeit auf die Fl�chtlingswelle aus
Europa und stellte zus�tzliche Visa f�r j�dische Dis-
placed Persons und Vertriebene aus den ehemaligen
deutschen Ostgebieten zur Verf�gung. Allerdings
mussten auch sie Besch�ftigung und Unterbringung in
den USA vor Erteilung des Visums nachweisen.

Es ist bemerkenswert, dass das Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland 1949 die Auswanderungs-
freiheit nicht explizit in seinen Grundrechtskatalog auf-
nahm. Als Grund hierf�r wird immer wieder genannt,
dass man eine verst�rkte USA-Emigration der durch
Kriegs- und Nachkriegswirren entwurzelten jungen
Generation nicht ermutigen wollte. Dennoch sieht das

Bundesverfassungsgericht die Auswanderungsfreiheit
in Artikel 2, Abs.1, und Artikel 11 des Grundgesetzes
garantiert.36 Die Bayerische Verfassung vom 2. De-
zember 1946 dagegen f�hrt das Recht auf Auswan-
derung bis heute in Artikel 109, Abs. 2, ausdr�cklich auf.
Eine Einschr�nkung dieses Rechts ist nur in Ausnah-
mef�llen aus Gr�nden der Staatssicherheit, der F�r-
sorge oder zur Verfolgung von Straftaten m�glich.37

1952 �nderten die Vereinigten Staaten von Amerika
ihr bisher auf der Basis von Nationalit�tenzugeh�rigkeit
selektierendes Einwanderungsgesetz mit dem McCar-
ran-Walter Act vom 27. Juni 1952.38 Die Auswahl sollte
nun das Recht auf politisches Asyl beinhalten und der
Familienzusammenf�hrung, dem Arbeitskr�ftebedarf
und „den Erfordernissen der freienWelt“ dienen. Unter
dem Eindruck des Kalten Kriegs wurden Einwanderer
verst�rkt auf „subversive politische T�tigkeit“ und ihr
Sicherheitsrisiko untersucht. W�hrend im Ausland das
Department of State f�r Visafragen verantwortlich war,
war in den USA das Department of Justice f�r Ein-
wanderungssachen zust�ndig.1965 wurde in den USA
die Vergabe von Einwanderungsvisa nach Nationalit�-
tengruppen ganz abgeschafft. Hauptkriterium f�r die
Erteilung eines Einwanderungsvisums waren nun die
Familienzusammenf�hrung und berufliche Qualifikation
des Einwanderungswilligen.39 Im Wesentlichen beruht
die Einwanderungsgesetzgebung der Vereinigten Staa-
ten von Amerika noch heute auf dieser Grundlage. Die
Frist zur Antragstellung f�r die Einb�rgerung bel�uft
sich im Allgemeinen auf f�nf Jahre.

Seit den Anschl�gen auf das World Trade Center in
New York City und auf das Pentagon in Washington DC
am 11. September 2001 durch eine Gruppe legal ein-
gewanderterMitglieder des Terrornetzwerks Al Queida
erfuhr die Einwanderungsbeh�rde INS Kritik, die am

„Certifcate of Naturalization“ f�r Johann Schmedeler, 1859
(Kat.-Nr. 3.33)
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1. M�rz 2003 zu ihrer Schließung f�hrte. Die Kontrolle
�ber die amerikanische Einwanderungspolitik obliegt
nun dem neu eingerichteten Department of Homeland
Security, das die Einwanderung in drei neuen Beh�r-
den, dem Bureau of Customs and Border Protection,
dem Bureau of Immigration and Customs Enforcement
und dem Bureau of Citizenship and Immigration Ser-
vices, regelt und im Sinne der nationalen Sicherheit
eine Versch�rfung der Einwanderungsgesetzgebung
fordert, deren Sinn von Experten angezweifelt wird.40
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